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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

des Landrates des Märkischen Kreises als untere 

staatliche Verwaltungsbehörde 

 

Durch das Ausscheiden der Bürgermeisterin der 

Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde, Beatrix Naujoks 

mit Ablauf des 31.01.2012 ergibt sich gemäß § 65 

Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 270) zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. De-

zember 2011 (GV. NRW. S. 685), in Kraft getreten 

am 21. Dezember 2011, die Notwendigkeit einer 

Neuwahl eines Bürgermeisters oder einer Bürger-

meisterin der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde. 

 

Gemäß § 46 c des Gesetzes über die Kommunal-

wahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (KWahlG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 

1998 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

zur Wiedereinführung der Stichwahl vom 3. Mai 

2011 (GV. NRW. S.238), in Kraft getreten am 11. 

Mai 2011, bestimme ich den Wahltermin für die 

Neuwahl auf  

 

Sonntag, den 06. Mai 2012. 

 

Der Termin einer möglichen Stichwahl wird dem 

entsprechend gemäß § 46 c Abs. 3 KWahlG – 2. 

Sonntag nach der Hauptwahl – für den 20. Mai 2012 

festgelegt.  

 

Lüdenscheid, 16. Februar 2012 
Der Landrat 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde 
 
 
 
Thomas Gemke 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S a t z u n g 
 
über die Anordnung einer Veränderungssperre 
 
für den Geltungsbereich des zur Aufstellung be-
schlossenen Bebauungsplanes 
Nr. 0366/2-41-„Untere Kölner Straße“  
 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4.05.2011 
(GV.NRW. S. 217) und der §§ 14, 16, 17 und 18 
des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBL. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.07.2011 (BGBL. I S. 1509) hat der Rat der Stadt 
Kierspe in seiner Sitzung am 14.02.2012 folgende 
Satzung beschlossen:   
 
 

§ 1 
 
Der Rat der Stadt Kierspe hat am 05.04.2011 einen 
erneuten Aufstellungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan Nr. 0366/2-41-„Untere Kölner Straße“ ge-
fasst. Für den Geltungsbereich dieses Bebauungs-
planes wird hiermit eine Veränderungssperre nach § 
14 BauGB erlassen. 
 

§ 2 
 
Der von der Veränderungssperre betroffene Bereich 
ist aus dem beigefügten Lageplan ersichtlich. Die im 
Einzelnen betroffenen Flurstücke sind in einer bei-
gefügten Aufstellung bezeichnet. 
 

§ 3 
 
Im Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen:    
 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durch-
geführt und bauliche Anlagen nicht beseitigt wer-
den; erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 
Veränderungen von Grundstücken und baulichen 
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmi-
gungs-,zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, 
nicht vorgenommen werden. 
 
2. Ausnahmen von der Veränderungssperre können 
gem. § 14 Abs. 2 BauGB zugelassenwerden. 
 
3. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Verände-
rungssperre baurechtlich genehmigt worden oder 
aufgrund eines anderen baurechtlichen Verfahrens 
zulässig sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
von der Veränderungssperre nicht berührt. 
 
 

§ 4 
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Die Veränderungssperre tritt am Tage ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, 
sobald der Bebauungsplan Nr. 0366/2-41-„Untere 
Kölner Straße“ rechtsverbindlich geworden 
ist, spätestens jedoch nach Ablauf von 2 Jahren, 
gerechnet vom Tage der Bekanntmachung. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der 
Gemeindeordnung gemäß §  7 der Gemeindeord-
nung  für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
nach Ablauf eines Jahres seit der  Bekanntmachung 
dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 

 
 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 
 

b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß be-
kannt gemacht worden, 

 
c. der Bürgermeister hat den Satzungsbe-

schluss vorher beanstandet oder 
 

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 
 

 
 
 
Kierspe, 16.02.2012 
 
 
  
 Frank Emde 
 Bürgermeister
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Liste der Flurstücke, die von der Satzung vom 
14.02.2012 zum Erlass einer Veränderungssperre 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes  
„Untere Kölner Straße Nr. 0366/2  -41-„ 
 
Flur 20                            
574, 575, 576, 577, 578, 579, 583 
 
Flur 36 
172, 173, 174, 180, 181, 195, 196, 198, 199, 
402tlw., 412, 413, 434, 439, 440,  
441, 442tlw., 447tlw., 450, 451, 452, 453, 454, 455, 
458, 460, 585, 586, 637,  
638tlw., 689tlw., 690tlw., 694tlw., 699, 700, 701, 
702 
 
Flur 37 
180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 304, 305, 306, 
307, 308, 310, 312, 313, 432tlw., 
811, 812, 813, 1187tlw., 1232tlw., 1233tlw., 
1237tlw. 
 
 

 
 
B e k a n n t m a c h u n g 
 
Bebauungsplan Nr. 0366/2-41-„Untere Kölner 
Straße“; 
Erneuter Aufstellungsbeschluss  
 
 
Der Rat der Stadt Kierspe hat in seiner Sitzung am 
05.04.2011 den erneuten Beschluss zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 0366/2-41- 
„Untere Kölner Straße“  gemäß § 2  
Baugesetzbuch (BauGB) gefasst.  
Danach wird für den Bereich an der Kölner Straße 
zwischen Christuskirche und der Einmündung We-
hestraße ein Bebauungsplan aufgestellt. 
  
 
Der Beschluss des Rates vom 05.04.2011 wird 
hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich be-
kanntgemacht.  
 
Der Planbereich ist aus dem beigefügten Karten-
ausschnitt ersichtlich. 
 
Die Beteiligung der Bürger an der Bauleitplanung 
erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
 
Kierspe, 16.02.2012 
 
 
Frank Emde 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 

Veröffentlichung gemäß § 17 des Korruptions-
bekämpfungsgesetzes 

 
Gemäß § 17 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes 
sind die Mitglieder des Rates und die sachkundigen 
Bürgerinnen und Bürger in den Ausschüssen ver-
pflichtet, dem Bürgermeister schriftlich Auskunft zu 
geben über: 
 

1. den ausgeübten Beruf und Beraterverträ-
ge; 

 
2. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und 

anderen Kontrollgremien im Sinne des § 
125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes; 

 
3. die Mitgliedschaft in Organen von ver-

selbstständigten Aufgabenbereichen in öf-
fentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher 
Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten 
Behörden und Einrichtungen; 

 
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger pri-

vatrechtlicher Unternehmen; 
 

5. die Funktionen in Vereinen oder vergleich-
baren Gremien. 

 
Die Angaben sind in geeigneter Form jährlich zu 
veröffentlichen. Sinn der Veröffentlichungspflicht ist 
es, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu 
eröffnen, sich über die berufliche Tätigkeit und die 
wahrgenommenen Mitgliedschaftsrechte der Man-
datsträger zu informieren. 
 
Dieser Veröffentlichungspflicht komme ich nach, in-
dem ich die übermittelten Auskünfte der Mitglieder 
während der allgemeinen Öffnungszeiten  
 
montags bis donnerstags 
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
14.00 Uhr bis 15.30 Uhr,  
 
mittwochs 
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und  
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr und 
 
freitags 
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
im Rathaus der Stadt Kierspe, Zentrale Verwaltung, 
Zimmer 14,  Springerweg 21 in 58566 Kierspe, oder 
auch außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung, 
öffentlich auslege. 
 
Kierspe, 16.02.2012 
 
Frank Emde 
Bürgermeister  
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J a h r e s a b s c h l u s s 

der Stadtwerke Balve -Betrieb Wasserversor-
gung- 

zum 31.12.2010 
 
 
 
Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW. 
S. 644), zuletzt geändert durch  Rechtsverordnung 
vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 963) wird folgendes 
bekannt gemacht: 
 
1. Feststellung durch den Rat 

 
Der Rat der Stadt Balve hat in seiner Sit-
zung am 29.06.2011 folgenden einstimmi-
gen Beschluss gefasst: 

 
„Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
der Stadtwerke Balve -Betrieb Wasserver-
sorgung- für das Wirtschaftsjahr 2010 wer-
den bekannt gegeben. Bedenken werden 
nicht erhoben. Dem Betriebsleiter wird vor-
behaltlos Entlastung erteilt. Der Jahresab-
schluss 2010 wird wie folgt festgestellt: 
 
a) Gewinn- und Verlustrechnung für 

die Zeit vom 01.01. - 31.12.2010 
 

Die Gewinn- und Verlustrechnung 
schließt mit einem Verlust von 
18.094,00 € ab. 

 
b) Bilanz zum 31.12.2010 

 
- Aktivseite 7.142.366,16 € 
- Passivseite 7.142.366,16 € 

 
c) Behandlung des Jahresverlustes 
 

Der Jahresverlust in Höhe von 
18.094,00 € wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.“ 
 

2. Abschließender Vermerk der Gemein-
deprüfungsanstalt (GPA) NRW 

 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW 
gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes 
Wasserwerk Balve Stadtwerke Balve. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2010 hat sie sich des Wirt-
schaftsprüfers Klaus Hundrieser, Balve, 
bedient.  
 
Dieser hat mit Datum vom 07.06.2011 den 
nachfolgend dargestellten uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 

„Ich habe den Jahresabschluss – beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der 
Stadtwerke Balve, Betrieb Wasserversor-
gung, Balve, für das Wirtschaftsjahr vom 
01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 
2010 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften lie-
gen in der Verantwortung der Betriebslei-
tung des Eigenbetriebes. Meine Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von mir 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lage-
bericht abzugeben. 
 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung 
gemäß § 317 HGB und § 106 GO NRW un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Um-
feld des Eigenbetriebes sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Betriebsleitung des Eigenbe-
triebes sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, 
dass meine Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für meine Beurteilung bil-
det. 
 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendun-
gen geführt. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss der Stadtwer-
ke Balve, Betrieb Wasserversorgung, Bal-
ve, den gesetzlichen Vorschriften und den 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
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sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt  insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebes und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht 
des Wirtschaftsprüfers Klaus Hundrieser 
ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 
zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschafts-
prüfers wird vollinhaltlich übernommen. Ei-
ne Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung 
über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich. 
 
Herne, den 07.11.2011 
 
GPA NRW 
Abschlussprüfung – Beratung – Revision  
Im Auftrag 
 
gez. Gregor Loges 
 
 
 
Siegel 
 
 
 

3. Einsichtnahme 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
2010 werden nach der Bekanntmachung 
bis zur Feststellung des folgenden Jahres-
abschlusses im Rathaus der Stadt Balve, 
Widukindplatz 1, Zimmer 52, während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme verfüg-
bar gehalten. 
 
 

 
Balve, den 16.02.2012 
 
Der Betriebsleiter der Stadtwerke Balve 
 
gez.   Dipl. Ing. H. Mühling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

J a h r e s a b s c h l u s s 

der Stadtwerke Balve -Betrieb Abwasserbeseiti-
gung- 

zum 31.12.2010 
 
 
 
Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW. 
S. 644), zuletzt geändert durch Rechtsverordnung 
vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 963) wird folgendes 
bekannt gemacht: 
 
4. Feststellung durch den Rat 
 

Der Rat der Stadt Balve hat in seiner Sit-
zung am 29.06.2011 folgenden einstimmi-
gen Beschluss gefasst: 

 
„Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
der Stadtwerke Balve - Betrieb Abwasser-
beseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2010 
werden bekannt gegeben. Bedenken wer-
den nicht erhoben. Dem Betriebsleiter wird 
vorbehaltlos Entlastung erteilt. Der Jahres-
abschluss 2010 wird wie folgt festgestellt: 
 
d) Gewinn- und Verlustrechnung für 

die Zeit vom 01.01. - 31.12.2010 
 

Die Gewinn- und Verlustrechnung 
schließt mit einem Gewinn von 
47.340,10 € ab. 

 
e) Bilanz zum 31.12.2010 

 
- Aktivseite 14.412.049,13 € 
- Passivseite 14.412.049,13 € 

 
c) Verwendung des Jahresgewinns 
 

Der Jahresgewinn in Höhe von 
47.340,10 € ist als Gewinnaus-
schüttung an die Stadt Balve in 
Form der Eigenkapitalverzinsung 
auszuzahlen.“ 
 
 

5. Abschließender Vermerk der Gemein-
deprüfungsanstalt (GPA) NRW 

 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW 
gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes 
Abwasserbeseitigung Balve Stadtwerke 
Balve. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31.12.2010 hat sie 
sich des Wirtschaftsprüfers Klaus Hundrie-
ser, Balve, bedient.  



 166

 
Dieser hat mit Datum vom 07.06.2011 den 
nachfolgend dargestellten uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Ich habe den Jahresabschluss – beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der 
Stadtwerke Balve, Betrieb Abwasserbesei-
tigung, Balve, für das Wirtschaftsjahr vom 
01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 
2010 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften lie-
gen in der Verantwortung der Betriebslei-
tung des Eigenbetriebes. Meine Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von mir 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lage-
bericht abzugeben. 
 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung 
gemäß § 317 HGB und § 106 GO NRW un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Um-
feld des Eigenbetriebes sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Betriebsleitung des Eigenbe-
triebes sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, 
dass meine Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für meine Beurteilung bil-
det. 
 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendun-
gen geführt. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss der Stadtwer-
ke Balve, Betrieb Abwasserbeseitigung, 

Balve, den gesetzlichen Vorschriften und 
den ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt  insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-
betriebes und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht 
des Wirtschaftsprüfers Klaus Hundrieser 
ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 
zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschafts-
prüfers wird vollinhaltlich übernommen. Ei-
ne Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung 
über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich. 
 
Herne, den 07.11.2011 
 
GPA NRW 
Abschlussprüfung – Beratung – Revision  
Im Auftrag 
 
gez. Gregor Loges 
 
 Siegel 
 

 
6. Einsichtnahme 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
2010 werden nach der Bekanntmachung 
bis zur Feststellung des folgenden Jahres-
abschlusses im Rathaus der Stadt Balve, 
Widukindplatz 1, Zimmer 52, während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme verfüg-
bar gehalten. 
 
 

Balve, den 16.02.2012 
 
      
Der Betriebsleiter der Stadtwerke Balve 
     
    
gez.  Dipl. Ing. H. Mühling 
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J a h r e s a b s c h l u s s 

der Stadtwerke Balve -Betrieb Bauhof- 
zum 31.12.2010 

 
 
 
Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW. 
S. 644), zuletzt geändert durch Rechtsverordnung 
vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 963) wird folgendes 
bekannt gemacht: 
 
1. Feststellung durch den Rat 
 

      Der Rat der Stadt Balve hat in seiner Sit-
zung am 29.06.2011 folgenden einstimmi-
gen Beschluss gefasst: 

 
„Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
der Stadtwerke Balve -Betrieb Bauhof- für 
das Wirtschaftsjahr 2010 werden bekannt 
gegeben. Bedenken werden nicht erhoben. 
Dem Betriebsleiter wird vorbehaltlos Ent-
lastung erteilt.  Der Jahresabschluss 2010 
wird wie folgt festgestellt: 
 
f) Gewinn- und Verlustrechnung für 

die Zeit vom 01.01. - 31.12.2010 
 

Die Gewinn- und Verlustrechnung 
schließt mit einem Verlust von 
35.663,12 € ab. 

 
g) Bilanz zum 31.12.2010 

 
- Aktivseite 598.646,95 € 
- Passivseite 598.646,95 € 

 
h) Behandlung des Jahresverlustes 
 

Der Jahresverlust in Höhe von 
35.663,12 € wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.“ 

 
 

2.    Abschließender Vermerk der Gemeindeprü-
fungsanstalt (GPA) NRW 

 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW 
gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes 
Bauhof Balve Stadtwerke Balve. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31.12.2010 hat sie sich des Wirt-
schaftsprüfers Klaus Hundrieser, Balve, 
bedient.  
 

Dieser hat mit Datum vom 07.06.2011 den 
nachfolgend dargestellten uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Ich habe den Jahresabschluss – beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der 
Stadtwerke Balve, Betrieb Bauhof, Balve, 
für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 
2010 bis zum 31. Dezember 2010 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. 
Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von mir durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben. 
 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung 
gemäß § 317 HGB und § 106 GO NRW un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Um-
feld des Eigenbetriebes sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Betriebsleitung des Eigenbe-
triebes sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, 
dass meine Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für meine Beurteilung bil-
det. 
 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendun-
gen geführt. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss der Stadtwer-
ke Balve, Betrieb Bauhof, Balve, den ge-
setzlichen Vorschriften und den ergänzen-
den landesrechtlichen Vorschriften und 
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vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht 
steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt  insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Eigenbetrie-
bes und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht 
des Wirtschaftsprüfers Klaus Hundrieser 
ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 
zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschafts-
prüfers wird vollinhaltlich übernommen. Ei-
ne Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung 
über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich. 
 
Herne, den 07.11.2011 
 
GPA NRW 
Abschlussprüfung – Beratung – Revision  
Im Auftrag 
 
gez. Gregor Loges 
 
     
 Siegel 
 
 

3. Einsichtnahme 
 

 Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
2010 werden nach der Bekanntmachung  
bis  zur Feststellung des folgenden Jah-
resabschlusses im Rathaus der Stadt Bal-
ve, Widu kindplatz 1, Zimmer 52, während 
der Dienststunden zur Einsichtnahme ver-
fügbar gehalten. 

 
 

 
Balve, den 16.02.2012 
 
      
Der Betriebsleiter der Stadtwerke Balve 
 
      
gez.  Dipl. Ing. H. Mühling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
JAGDGENOSSENSCHAFT   IHMERT 

KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
der Jagdgenossenschaft Beckum in der Stadt 

Balve 
 

Am Freitag, dem 23. März 2012 findet um 20.00 Uhr 
in der Gaststätte König-Fabry in Balve-Beckum, 
Arnsberger Str. 29, die Versammlung der Jagdge-
nossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirks 
Beckum in der Stadt Balve statt. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Verlesen der Niederschrift über die 
Genossenschafts- 
versammlung vom 25.03.11 
 

2. Kassenbericht 
 

3. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung 
des Vorstandes 
und des Kassenführers 
 

4. Haushaltsplan 2012/20013 
       

5. Wahl der Kassenprüfer 
 

6. Verschiedenes 
 

Jagdgenossen sind  Eigentümer von Grundstü-
cken, die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk 
Beckum gehören. Ein bevollmächtigter Vertre-
ter darf höchstens drei Jagdgenossen vertre-
ten. Die Vollmacht bedarf der Schriftform und 
ist vor Beginn der Sitzung vorzulegen. 
 
gez. Bathe 
Jagdvorsteher 
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Tagesordnung 
 

der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Rates der Stadt Lüdenscheid, 

 
am Donnerstag, dem 01.03.2012, 18:30 Uhr, 

im Ratssaal 
 

A)  Öffentliche Sitzung 

 
1.  

Öffentliche Fragestunde 

  
 
2.  

Geschäftsverteilung  
hier: Festlegung des Geschäftskreises der Bei-
geordneten Marion Ziemann 
Vorlage: 018/2012 

  
 
3.  

Erweiterung Kindertageseinrichtung Hebberg/ 
Schließung Jugendtreff 
Vorlage: 012/2012/1 

  
 
4.  

Änderung der Vertretung der Stadt Lüdenscheid 
im Beirat der ENERVIE Südwestfalen Energie 
und Wasser AG 
Vorlage: 011/2012 

  
 
5.  

Mitgliederversammlung 2012 des Städtetages 
Nordrhein-Westfalen 
Vorlage: 015/2012 

  
 
6.  

Umbesetzung von Ausschüssen; hier: Jugend-
hilfeausschuss 
Vorlage: 019/2012 

  
 
7.  

Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen HJ 
2010/2011 sowie Freigaben und außerplanmä-
ßige Aufwendungen und Auszahlungen HJ 2012
Vorlage: 017/2012 

  
 
8.  

Bekanntgaben, Beantwortung von Anfragen und 
Anfragen 

  

B)   Nicht öffentliche Sitzung 

 

 1. Bekanntgaben, Beantwortung von Anfragen 
und Anfragen 

 
Lüdenscheid, den 15.02.2012 
 
Der Bürgermeister 
Dieter Dzewas 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 579 
(B)„Annabergstraße“, 5. Änderung 
 
Gemäß § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I Seite 2414), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I Seite 1509) 
mit Wirkung vom 30.07.2011 sowie der §§ 7 und 41 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. Seite 381) 
wurde die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
579 (B) “Annabergstraße“ vom Rat der Stadt Lü-
denscheid am 30.01.2012 als Satzung und die Be-
gründung hierzu beschlossen. 
 
Es wird festgestellt, dass die 5. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 579 (B) „Annabergstraße“ aus 
dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist und demzufolge keiner Genehmigung 
der höheren Verwaltungsbehörde bedarf. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Das Bebauungsplangebiet ist nachstehend abgebil-
det. 
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Der Bebauungsplan Nr. 579 (B) „Annabergstraße“, 5. Änderung liegt mit Begründung vom Tage der Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung ab im Zimmer 535 des Rathauses der Stadt Lüdenscheid, Rathausplatz 2, wäh-
rend der Dienststunden der Stadtverwaltung zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 579 (B) „Annabergstraße“, 5. Änderung wird mit dem Tage der Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses des Rates der Stadt Lüdenscheid sowie unter Angabe von Ort und Zeit der öffentlichen 
Einsichtnahme des Planes rechtsverbindlich. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Lüdenscheid, Rathausplatz 2, 58507 Lüden-
scheid, geltend gemacht worden sind. Dieses gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a beachtlich 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendmachung von Planungsentschädigungsansprüchen 
durch Antrag an den Entschädigungspflichtigen im Falle der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteilen und auf das nach § 44 Abs. 4 BauGB mögliche Erlöschen der Ansprüche, wenn der Antrag nicht in-
nerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
 
Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Lüdenscheid, 17.02.2012 
 
Der Bürgermeister 
Dieter Dzewas 
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Bekanntmachung der Stadt Halver  
Sitzung des Rates der Stadt Halver 

 
 
Am Mittwoch, 29.02.2012, 17:00 Uhr, findet in der 
Aula des Anne-Frank-Gymnasiums in Halver, Kant-
straße 2, eine gemeinsame Sitzung des Rates der 
Stadt Halver und des Rates der Gemeinde 
Schalksmühle statt. 
 

A. Öffentliche Sitzung 
 
 
1 Schulentwicklung in Halver / Schalks-

mühle 
 

 
 
 
 
Halver, 17.02.2012 
 
Der Bürgermeister 
Dr. Bernd Eicker 
 
 

 
 
 
 
Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 
 
 
Am Montag, dem 27.02.2012 findet um 17:00 Uhr 
im großen Sitzungssaal des Rathauses, großer Sit-
zungssaal des Rathauses, Zimmer 62, die  
 
 
20. Sitzung des Rates der Stadt Altena (Westf.)  
 
statt.  
 
 
 
T a g e s o r d n u n g : 
 
 

I .   Ö F F E N T L I C H E R   T E I L 
 

 
1 Genehmigung der Niederschrift des Rates vom 

12.12.2011 
 

2 Anfragen der Einwohner 
 

3 Einführung und Verpflichtung eines Ratsmit-
gliedes 
 

4 
 

Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien 
 

5 
 

Stärkungspakt Stadtfinanzen 
 
a) Bericht der Kommunalaufsicht 
 
b) Beratungsleistung der Gemeindeprüfungsan-
stalt NRW 
 

6 
 

Gesamtabschluss der Stadt Altena (Westf.); 
Aufstellung des Gesamtabschlusses zum 
31.12.2010 
 

7 
 

Jahresabschluss 2011; 
Ermächtigungsübertragung gem. § 22 Abs. 2 
GemHVO 
 

8 
 

Interkommunale Zusammenarbeit 
 
a) Sekundarschule 
    Öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf dem 
Gebiet des Schulwesens mit der 
    Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde 
 
b) Aufgabenfelder Soziales, Personenstands-
wesen, Bauhof, Gebäude- und 
    Liegenschaftsmanagement 
 

9 
 

Konjunkturpaket II / Zukunftsinvestitionsge-
setz; 
Abschlussbericht 
 

10 
 

Entwurf Organisationsmodell Verwaltung 2015 
 

 
 

 
 
 

11 Über- und außerplanmäßige Ausgaben gem. § 
83 GO NW; 
Zustimmung des Kämmerers zu den über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NW in 
der Zeit vom 01.10.2011 bis 31.12.2011 für 
das Haushaltsjahr 2011 
 

12 Veränderungslisten zum Haushaltsplanentwurf 
2012 
 

13 Gewährung von Verdienstausfall an beruflich 
selbständige Angehörige der Feuerwehr; 
3. Änderungssatzung 
 

14 Mitteilungen 
 

15 Anfragen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 172

 
I I .  N I C H T Ö F F E N T L I C H E R   T E 
I L 
 
 

1 Genehmigung der Niederschrift des Rates vom 
12.12.2011 
 

2 Kindertageseinrichtung 
 

3 Gebäudeangelegenheit 
 

4 
 

Vermarktung von Baugrundstücken 
 

5 Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 
 

6 Mitteilungen 
 

7 Anfragen 
 

 
 
 
Altena (Westf.), 17.02.2012 
 
 
 
Dr. Hollstein  
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Dienstag, 28.02.2012, findet um 17.00 Uhr im 
Ratssaal des Rathauses, Neumarkt 5, 58706 
Menden, eine Ratssitzung mit folgender Tages-
ordnung statt: 
 
 
1. Kenntnisgabe eingegangener Anträge 

1.1. Anregungen und Beschwerden (Bür-
geranträge) 
1.2. Anträge der Rats- und Ausschussmit-
glieder sowie der Fraktionen 

 
2. Überweisung von Anträgen der Rats- und 

Ausschussmitglieder sowie der Fraktionen an 
die Fachausschüsse oder deren unmittelbare 
Beratung im Rat 

 2.1. Antrag auf Prüfung und Entschei-
dung, ob das Vorhaben „Nordtangen-
te“ ernsthaft weiter verfolgt werden 
soll/kann oder nicht 

- Antragsteller: USF-Fraktion, Frau 
Andrea Heinrich, Antragseingang 
25.01.2012 

 2.2. Antrag auf Wiederbesetzung der Stel-
le des Schulpsychologen 

- Antrag des Herrn Thomas Thies-
mann, Antrag vom 14.02.2012, Ein-
gang am 14.02.2012 

 2.3. Antrag auf Änderung des Bebau-
ungsplanes für den Bereich Breu-
kerskamp/Ecke Waldenburger Straße  

- Antragsteller: Eheleute Dröscher, An-
trag vom 06.02.2012 

 
3. Anregungen und Beschwerden (Bürgeranträ-

ge) gemäß § 24 Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW)  

 3.1. Antrag auf Einstellung von finanzieller 
Unterstützung an islamische Vereine 
und islamische Glaubensrichtungen 

- Antragsteller: Herr Christian Dahl-
mann, Antrag vom 01.02.2012 

 
4. Antrag auf Information über die demographi-

sche Entwicklung in Menden und ihre Auswir-
kungen 
 Antrag der GAL-Fraktion, RM Salmen, An-

trag vom 07.02.2012 
 
5. Tourismuskonzept Menden 
 
6. Satzung der Stadt Menden (Sauerland) über 

die Erhebung von Elternbeiträgen in Tagesein-
richtungen für Kinder im Stadtgebiet Menden 
- Änderung der Gebührenstruktur und An-

passung der Satzung ab 01.08.2012 
 6.1 Ergänzungsdrucksache 
 
7. Errichtung einer Gesamtschule 

- Konkretisierung des Ratsbeschlusses 
vom 29.11.2011 

 
8. Bestellung eines ehrenamtlichen Seniorenbe-

auftragten 
- Konzeptioneller Rahmen 

 
9. 2. vereinfachte Änderung des Bebauungspla-

nes Nr. 152 „Ehemaliges Eisenwerk in 
Lendringsen“ 
- Beschluss über die Ergebnisse der öf-

fentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB und der Beteiligung der Behörden 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

- Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 
BauGB 

- Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
10. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 198 „Bal-

ver Straße“ für den Bereich zwischen der Bal-
ver Straße und Hönne von Kreuzung Kolping-
straße/Iserlohner Landstraße bis einschließlich 
Haus Nr. 42 
a) Kenntnisnahme der Ergebnisse der Be-

teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
01.12.2011 bis 05.01.2012 

b) Abwägungsbeschluss zum Ergebnis der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
01.12.2011 - 05.01.2012 

c) Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB 

 
11. Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2011 
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- Entwicklung der Ergebnis- und Finanz-
rechnung 

- Entwicklung des Saldos aus Investitions-
tätigkeit 

 Entwicklung der Liquiditätskredite 
 
12. Haushalt 2012 

- Vorläufige Bewirtschaftungsregelungen 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
13. 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 

der Stadt Menden (Sauerland) 
 
14. Änderungen in Vertreterbestellungen der Stadt 

Menden (Sauerland) in Organe von juristi-
schen Personen oder Personenvereinigungen 
und in Organe von Beteiligungsgesellschaften 
bzw. von Mitgliedern in Aufsichtsräte von Kapi-
talgesellschaften gem. § 113 GO NW 

 
15. Sachstandsberichte der Verwaltung 
 
16. Mitteilungen und Anfragen 
 
 
Im Anschluss daran findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt, in der über Grundstücksangelegenheiten 
beraten wird. 
 
Menden, 17.02.2012 
 
gez. Fleige 
Bürgermeister 
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